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RS OGH 1959/10/30 9Os343/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1959

Norm

StPO §226

Rechtssatz

In der Ausstellung eines wahrheitswidrigen Gefälligkeitsattestes durch einen Privatarzt des Angeklagten, der dadurch

eine Vertagung der gegen ihn angeordneten Hauptverhandlung erreichen will, kann die Übertragung des Betruges

nach den §§ 461/197 StG liegen.
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